
Wahlbogen von: Name, Vorname/ Klasse

Aufgabenfeld Fach- Fächer Anzahl der Unterrichts-
Nr. wochenstunden

sprachlich-literarisch- 1 DE                        de 5 bzw. 3

⃝                         ⃝

künstlerisch 2 EN                       en 5 bzw. 3

⃝                        ⃝

3 mu                      ku 2
⃝                        ⃝

gesellschaftswissen- 4 GE/ge,         SK/sk,         WR/wr,          GG/gg 5 bzw. 3

⃝ / ⃝,       ⃝ / ⃝,        ⃝ / ⃝,         ⃝ / ⃝

schaftlich 5  et                     re 2
⃝                     ⃝

mathematisch-naturwis- 6 MA                         ma 5 bzw.  3

⃝                            ⃝

senschaftlich 7 BI/bi ,              CH/ch,                PH/ph 5 bzw. 3
   ⃝ / ⃝,            ⃝ / ⃝,               ⃝ / ⃝     

8     sp                   Ersatzfach 2

⃝                          ⃝

weitere Fächer mit 9 bio                       ch,                          ph,              ffs: lat / span 3

    ⃝                          ⃝                              ⃝                         ⃝   /       ⃝
Belegungspflicht 10 ge,             gg,             sk,            wr,            bi,            ch,            ph 3

   ⃝             ⃝             ⃝             ⃝             ⃝            ⃝             ⃝  

11 Seminarfach 1,5
⃝

FAKULTATIV

Wahlfach 12 alle gA Kurse möglich 2 bzw. 3
⃝ / möglichst Fach: 



Bedingungen für die Fachwahl

1. Der Schüler wählt drei Fächer aus mindestens zwei Aufgabenfeldern mit erhöhtem Anforderungsniveau, 

    davon muss mindestens ein Fach Mathematik oder Deutsch sein. 

2. Jedes Fach darf nur einmal belegt werden, eA oder gA.

3. Über die Pflichtbelegung von 40 Halbjahreskursen hinaus ist eine individuelle freiwillige Zusatzbelegung eines Wahlfaches 

   mit gA möglich. Ein Wahlfach kann kein Prüfungsfach sein.

4. In den Fachnummern 1-11 muss jeweils genau 1 Kreuz gesetzt werden.

5. Geschichte muss im gA oder eA Kurs belegt werden.

Einbringungspflicht für die Qualifikation zum Abitur

1. alle vier Halbjahresergebnisse

a) in den eA Fächern

b) in Deutsch oder Mathematik gA

c) in den Fächern der mündlichen Abiturprüfungen.

2. mindestens zwei Halbjahresergebnisse nach Wahl des Schülers je weiteres Pflicht- oder Wahlpflichtfach.

3. Es müssen mindestens 200 Punkte in der Qualifikation erreicht werden.

4. Es dürfen höchstens sieben Fächer mit weniger als fünf Punkten bewertet worden sein.

5. Ein mit Null Punkten abgeschlossenes Kurshalbjahr gilt als nicht belegt und muss wiederholt werden.

ABGABE: spätestens am 13.01.2026

Unterschrift des Schülers                                                                              Unterschrift der Sorgeberechtigten


